
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 10. Mai 2011  
 
 
 Nr. VI 028/2011 

Umsetzung der Volksinitiative zur «Nennung der Nationalitäten in Meldungen der Po-
lizei und Justizbehörden»: 1. Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei; 2. Ände-
rung des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur 
Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung    
  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 32 Absatz 2 
sowie Artikel 71 Absatz 1 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19861), nach 
Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 15. März 2011 (RRB Nr. 
2011/566), beschliesst: 

I. 

Das Gesetz über die Kantonspolizei (KapoG) vom 23. September 19902)  wird wie folgt geändert: 
 
§ 29. Als Absatz 1bis wird eingefügt: 
1bis Die Kantonspolizei hat in Meldungen über sicherheitspolizeiliche und verwaltungspolizeiliche 
Tätigkeiten sowie über Tätigkeiten im Rahmen der Vollzugshilfe unter Vorbehalt des überge-
ordneten eidgenössischen und kantonalen Rechts die Nationalität oder die Herkunftsregion der 
Betroffenen zu nennen. 
 
§ 29 Absatz 2 lautet neu: 
2 Die Information über Strafverfahren richtet sich nach den §§ 9bis und 9ter des Einführungsgeset-
zes zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessord-
nung (EG StPO) vom 10. März 20103). 

II. 

Das Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Ju-
gendstrafprozessordnung (EG StPO) vom 10. März 20104) wird wie folgt geändert: 
 
Als § 9bis wird eingefügt: 
 
§ 9bis. Orientierung der Öffentlichkeit über Strafverfahren nach Bundesrecht 
Die Orientierung der Öffentlichkeit über Strafverfahren nach Bundesrecht richtet sich nach Arti-
kel 74 der Schweizerischen Strafprozessordnung (Strafprozessordnung, StPO) vom 5. Oktober 
20075). 
 
Als § 9ter wird eingefügt: 
 
§ 9ter. Orientierung der Öffentlichkeit über Verfahren nach kantonalem Strafrecht 
Die Strafbehörden haben in Meldungen über Verfahren nach dem Strafrecht des Kantons und 
der Gemeinden unter Vorbehalt des übergeordneten eidgenössischen und kantonalen Rechts 
die Nationalität oder die Herkunftsregion von Tätern und Tatverdächtigen zu nennen. 
 

1) BGS 111.1. 
2) GS 91, 746 (BGS 511.11). 
3) BGS 321.3. 
4) GS 105, …(BGS 321.3). 
5) SR 312.0. 
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III.  
Empfehlung des Kantonsrates: 
 
Der Kantonsrat empfiehlt dem Volk, die Umsetzung der Volksinitiative anzunehmen.  
 

IV.  
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Claude Belart Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum. 
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